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Bekanntgabe des festgestellten Jahresabschlusses 2023 der Stadtwerke Friedberg 
und des Bestätigungsvermerks des Prüfers gemäß § 25 Abs. 4 EBV 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 den Jahresabschluss der Stadtwerke 
Friedberg für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einer Bilanzsumme von 58.564.764,34 € und 
einem Jahresfehlbetrag von -1.955.648,49 € festgestellt und Nachfolgendes beschlossen: 

Der Jahresüberschuss des Jahres 2023 für die Wasserversorgung in Höhe von  
269.512,03 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. 
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 
-677.998,66 € wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 für die Betriebszweige Garagen, Stadtbad und
Friedhöfe in Höhe von -1.702.417,66 € wird zunächst durch den Jahresüberschuss
des Betriebszweiges Energieversorgung in Höhe von 155.255,80 € und anschließend
teilweise durch die von der Stadt Friedberg geleistete Zahlung in Höhe von 1.500.000
€ ausgeglichen. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von -47.161,86 € wird im
Bereich des Stadtbades auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Abschlussprüfer (SWMP PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg) hat dem 
Jahresabschluss 2023 mit Datum vom 16.09.2024 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Friedberg – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht der Stadtwerke Friedberg, Friedberg, für das Geschäftsjahr vom
01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m den einschlägigen deutschen
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m den einschlägigen deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
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berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.  
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von  
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen  
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
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Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
· 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden
Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Eigenbetriebs.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko,
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dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 
2 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Auf Basis 
unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine 
Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als 
notwendig erachtet haben. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung 
über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 
bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 
Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des 
Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 
Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 

Der Jahresabschluss 2023 liegt in der Zeit 

vom 08.01.2025 bis einschließlich 22.01.2025 

bei den Stadtwerken Friedberg, Sparkassenplatz 1, 86316 Friedberg im Raum 07 während 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus. 

Friedberg, 12.12.2024 
Stadtwerke Friedberg 

Holger Grünaug 
Werkleiter  
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Stadt Friedberg

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Bundestagswahl

am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Friedberg wird in der Zeit von
Montag, 3. Februar bis Freitag, 7 Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der
allgemeinen Öffnungszeiten

im Bürgerbüro im Rathaus, Marienplatz 1, EG, Servicestellen, 
86316 Friedberg (barrierefrei)

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Montag, 3. bis
spätestens Freitag, 7. Februar, 2025 12.00 Uhr im Bürgerbüro im Rathaus, Marienplatz 1, EG,
Servicestellen, 86316 Friedberg Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 2.
Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die
bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 252 Augsburg-Land durch
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch
Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr,

im Bürgerbüro im Rathaus, Marienplatz 1, EG, Servicestellen, 86316 Friedberg

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
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Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 2.
Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden
ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu

übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte 
Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat 
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal 
noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt 
wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, 
einen neu- Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person 
glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren 
hat.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können
auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu
versichern.

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt
hat.

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig
an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Friedberg, 23.12.2024
STADT FRIEDBERG

Roland  E i c h m a n n
Erster Bürgermeister
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. 
Wasserrecht und Schifffahrtsordnung 
Maßnahmen: 1.  Erlass einer Verordnung über die Ausweisung eines   

     Wassersportgebietes am Friedberger Baggersee  
2.  Weiterbetrieb der Wasserskiliftanlage 
3.  Befahren des Friedberger Baggersees mit einem 
     Motorboot zur Unterhaltung der Wasserskiliftanlage 

Antragsteller: chill and wake 
Herr Dennis Wörle 

 Steigerweg 6, 86316 Friedberg 
Gewässer: Friedberger Baggersee 
 
 
 
Das Landratsamt Aichach-Friedberg führt das wasserrechtliche Verfahren für die o.g. Maßnah-
men durch. 
 
Der entsprechende Plan wird zur Einsicht in der Gemeindeverwaltung während der üblichen 
Öffnungszeiten im Zeitraum  

Vom 07.01.2025 bis 07.02.2025 
ausgelegt. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich 21.02.2025 schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landratsamt Aichach-Friedberg oder bei der Gemeindeverwaltung Einwendungen gegen 
den Plan erheben. Nach Eingang von Einwendungen wird das Landratsamt Aichach-Friedberg 
einen Erörterungstermin ansetzen. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden, sowie die Zustellungen der Entscheidungen über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 
Diese Bekanntmachung wurde am            ausgehängt und am            entfernt.  

           
 
 
 
 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aichach, 19.12.2024 
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